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Stellungnahme zum Bebauungsplan Kinderbetreuung Höfen 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
der Bayerische Bauernverband – Geschäftsstelle Ebersberg-Holzkirchen – gibt hiermit als Träger öffent-
liche Belange folgende Stellungnahme ab:  

Aus Sicht der Landwirtschaft wird darauf hingewiesen, dass durch die geplante Bebauung landwirt-
schaftlich genutzte Flächen dauerhaft der landwirtschaftlichen Nutzung entzogen werden. Landwirt-
schaftliche Nutzflächen sind eine begrenzte und nicht vermehrbare Ressource und bilden die Grundlage 
für die regionale Lebensmittelproduktion sowie für die wirtschaftliche Existenz landwirtschaftlicher Be-
triebe. Der Flächenverbrauch ist daher grundsätzlich auf das notwendige Maß zu beschränken. 

Im Umfeld des Plangebiets befinden sich landwirtschaftliche Betriebe sowie landwirtschaftlich genutzte 
Flächen, die weiterhin ordnungsgemäß bewirtschaftet werden. Im Rahmen dieser Bewirtschaftung ent-
stehen unvermeidbare Emissionen, insbesondere in Form von Gerüchen, Staub, Lärm sowie landwirt-
schaftlichem Verkehr. 

Es wird ausdrücklich begrüßt, dass im Bebauungsplan ein entsprechender Hinweis aufgenommen 
wurde, wonach die von der ordnungsgemäßen landwirtschaftlichen Bewirtschaftung ausgehenden Emis-
sionen von den zukünftigen Nutzern der Einrichtung zu dulden sind. Diese Regelung ist geeignet, mögli-
che Nutzungskonflikte zwischen der bestehenden Landwirtschaft und der geplanten Nutzung zu vermei-
den. 

Es wird angeregt, auch künftig sicherzustellen, dass die Bewirtschaftung der angrenzenden landwirt-
schaftlichen Flächen sowie die Erreichbarkeit der landwirtschaftlichen Betriebe und Wirtschaftswege 
nicht beeinträchtigt wird. 
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Wir bitten daher im Namen und im Interesse unseres Berufsstandes um Berücksichtigung der vorstehen-
den Stellungnahme bei der Planung und Umsetzung des genannten Vorhabens. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
Bayerischer Bauernverband 
i.A. Julia Fehr 
Fachberaterin 


